
Aus der Ratssitzung

Der Einwohnergemeinderat hat sich an der Sitzung vom 25. März 2019 unter anderem

mit folgenden Themen befasst:

Reglement über den Finanzhaushalt der Einwohnergemeinde Engelberg erlas-

sen

Der Einwohnergemeinderat hat das Reglement über den Finanzhaushalt der Einwoh-

nergemeinde Engelberg (Finanzhaushaltsreglement) erlassen. Dieses Reglement er-

setzt das bisherige Reglement vom 23. Mai 2005. Das neue Reglement wurde an die

bestehenden gesetzlichen Bestimmungen des kantonalen Finanzhaushaltsgesetzes

angeglichen. Das Reglement wird nun dem fakultativen Referendum unterstellt.

Rechnungen 2018 der Einwohnergemeinde und des Sporting Parks genehmigt

Der Einwohnergemeinderat hat die Rechnungen 2018 behandelt und unterbreitet

diese der Talgemeinde vom 7. Mai 2019 zur Genehmigung. Während beim Sporting

Park ein Aufwandüberschuss von CHF 132'126.15 zu verzeichnen ist, schliesst die

Rechnung der Einwohnergemeinde mit einem Überschuss von CHF 1'366'500.03 ab.

Beim Sporting Park schliesst das Schwimmbad mit einem operativen Defizit von

CHF 184'921.93 ab. Dank dem schönen Sommer konnten die Eintritte und die Um-

sätze im Bistro gesteigert werden. Doch auch der Waren- und Personalaufwand fiel

dadurch höher aus. Ebenfalls ins Gewicht fällt der gestiegene Heizölpreis und Mehr-

verbrauch bei Wasser und Strom um angehobene Grenzwerte für Chlorat einhalten zu

können. Zudem fiel eine Rückstellung für eine vorzeitige Pension stark ins Gewicht.

Die restlichen Angebote und das Restaurant zusammen verzeichnen einen operativen

Ertragsüberschuss von CHF 52'795.78. Kumuliert ergibt sich daraus wie erwähnt ein

Minus von CHF 132'126.15.

Die Rechnung der Einwohnergemeinde schliesst mit einem sehr guten Resultat und

auf einem leicht höheren Niveau als budgetiert ab. Dieses Ergebnis macht es möglich,

dass, wie bereits in den Jahren 2014 bis 2017, auch 2018 zusätzliche Abschreibungen

vorgenommen werden können. Ebenso wurde wiederum eine Einlage in die finanzpo-

litische Reserve in der Höhe von CHF 1'000'000.00 vorgenommen. Der Ertragsüber-
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schuss bei der Rechnung 2018 beläuft sich auf CHF 1'366'500.03. Unter Berücksichti-

gung der zusätzlichen Abschreibungen und der Einlage in die finanzpolitische Reserve

kann von einem sehr erfreulichen Rechnungsabschluss gesprochen werden. Bei Steu-

ern wurde im Budget 2018 mit einem Nettoertrag von CHF 21'590'000.00 gerechnet.

Das Rechnungsergebnis 2018 zeigt nun eine Summe von CHF 21'428'376.64. Das

angestrebte Ziel konnte also nicht ganz erreicht werden.

Die Investitionsrechnung 2018 schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 3'811'505.52

ab. Die Abnahme der Nettoinvestitionen hat vor allem zwei Gründe: Erstens konnte

der Wettbewerb für die Erneuerung und Erweiterung des Sporting Parks nicht durch-

geführt werden, weil der diesbezügliche Objektkredit durch die Stimmbürger nicht be-

willigt wurde. Zweitens wurden im Bereich Strassen weit weniger Projekte umgesetzt

als vorgesehen.

Weiterführung Gemeindebeitrag für Engelberg-Titlis Veranstaltungs GmbH

Der Einwohnergemeinderat hat beschlossen, den Gemeindebeitrag für die Engelberg-

Titlis Veranstaltungs GmbH in der Höhe von CHF 95'000.00 für die Betriebsjahre

2018/19 und 2019/20 weiterzuführen. Das Geschäft wird der Talgemeinde vom 7. Mai

2019 zur Genehmigung unterbreitet.

Geschäftsführer Bendicht Oggier

Einwohnergemeinde Engelberg, Referendumsvorlage

Der Einwohnergemeinderat Engelberg hat am 25. März 2019 das Reglement über den

Finanzhaushalt der Einwohnergemeinde Engelberg (Finanzhaushaltsreglement) erlas-

sen.

Das Reglement wird hiermit dem fakultativen Referendum gemäss Art. 87 der Kan-

tonsverfassung vom 19. Mai 1968 unterstellt. Die Referendumsfrist von 30 Tagen läuft

am 6. Mai 2019 ab. Das Reglement liegt auf der Gemeindekanzlei Engelberg öffent-

lich auf und kann dort oder über den Internet-Auftritt der Einwohnergemeinde Engel-

berg (www.gde-engelberg.ch) unentgeltlich bezogen werden.

Einwohnergemeinderat
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Unentgeltliche Rechtsberatung

Beratung durch MLaw Andreas Abächerli
Advokaturbüro Trudy Abächerli
Dorfstrasse 43, 6390 Engelberg
Telefon 041 637 09 35
E-Mail info@ra-abaecherli.ch

Termin Donnerstag, 18. April 2019, 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr,
Gemeindehaus, Sitzungszimmer Haupteingang links

Die Konsultation kann für eine halbe Stunde ohne Schriftverkehr in Anspruch genom-
men werden. Eine Voranmeldung ist notwendig.

Aufruf: Anmeldung für Sportlerehrung 1. August 2019

Am 1. August findet traditionell die Sportlerehrung durch die Einwohnergemeinde statt.

Mit diesem Aufruf laden wir Vereine und die Bevölkerung ein, zu ehrende Personen

oder Mannschaften zu melden, welche in der Gemeinde Engelberg wohnhaft oder Mit-

glied eines in der Gemeinde Engelberg domizilierten Sportvereins sind. Die zu Ehren-

den müssen mindestens 14 Jahre alt sein.

Unterlagen

Dem Abteilungsleiter Bildung und Kultur sind ein Kurzportrait der zu ehrenden Person

oder Mannschaft, Werdegang, ein Leistungs-/Medaillenspiegel, über Trainer in elekt-

ronischer Form an folgende Adresse zuzustellen: joe.kretz@gde-engelberg.ch.

Meldeformular
Das Meldeformular finden Sie auf unserer Homepage www.gde-engelberg.ch unter
dem Suchbegriff Sportlerehrung. Mit folgendem QR-Code gelangen Sie direkt auf die
richtige Seite:

Eingabetermin

Eingabetermin für Ehrungen aus den zurückliegenden 12 Monaten ist der 24. Mai

2019.
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Durchführung

Bei schönem Wetter findet der Anlass im Kurpark statt. Bei schlechtem Wetter findet

die Sportlerehrung in der Aula der Gemeindeschule statt.

Besten Dank für die Kenntnisnahme

Joe Kretz, Abteilungsleiter Bildung und Kultur

079 411 90 13 | joe.kretz@gde-engelberg.ch

Baugesuche und Sonderbewilligungen

Nachstehende Baugesuche werden gemäss Verordnung zum Baugesetz vom 7. Juli
1994 (Bauverordnung) Art. 29 Abs. 2 während zehn Tagen beim Bauamt Engelberg
öffentlich aufgelegt. Gleichzeitig werden die benötigten Sonderbewilligungen ange-
zeigt. Einsprachen gegen die beantragte Baubewilligung oder gegen die Sonderbewil-
ligung sind bis 29. April 2019 schriftlich und begründet, im Doppel an den Einwohner-
gemeinderat Engelberg, Dorfstrasse 1, 6390 Engelberg, einzureichen (Bauverordnung
Art. 31, 36 und 37).

Gesuchsteller
Bauvorhaben
Zonen
Ort

Schutzgebiete
Sonderbewilligung

Peter Kilchmann, Zahnradstrasse 21, 8005 Zürich
Rekonstruktion und Heizungsersatz
Landwirtschaftszone
Parzelle Nr. 981, Schwandstrasse 95, GB Engel-
berg
Gewässerschutzbereich Au
Raumplanerische Ausnahmebewilligung

Gesuchsteller

Bauvorhaben
Zonen
Ort
Schutzgebiete

STWE Rainstrasse 54 Engelberg, c/o Rebhof
GmbH, Sonnhaldenstrasse 19, 6052 Hergiswil
Teilweise Überdachung Treppenhaus
W2B
Parzelle Nr. 2199, Rainstrasse 54, GB Engelberg
Gewässerschutzbereich Au

Gesuchsteller

Bauvorhaben
Zonen
Ort
Schutzgebiete

Naturgefahren

Sonderbewilligung

Western Productions / 42 Capital Group GmbH, Alte
Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham
Anpassung Bühne
Landwirtschaftszone
Parzelle Nr. 714, Wasserfallstrasse, GB Engelberg
Gewässerschutzbereich Au, Landschaftsschutzge-
biet
UeI, UeII, UeIII, RSI, RSII, SLI, SLII, FLII, SII, Ge-
wässerraum
Raumplanerische Ausnahmebewilligung
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